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REGLEMENT

KANTONALES
CUP - SCHIESSEN G-300

A) Allgemeine Bestimmungen

Das kantonale Cup - Schiessen wird jährlich einmal in zwei Kategorien ausgetragen.

Kategorie Sport: alle Gewehre

Kategorie Ordonnanz: Sturmgewehre 90, Karabiner und alle Sturmgewehre 57

Sämtliche Punkte, die unter "Allgemeine Bestimmungen" und "Schiessreglement" auf-
geführt sind, gelten für beide Kategorien.

Der Kantonalvorstand ist ermächtigt, dieses Reglement allfälligen Änderungen der Re-
geln für das sportliche Schiessen (RSpS) des Schweizerischen Schiesssportverbandes
anzupassen.

Organisation:

Die Organisation des Cup - Schiessens obliegt dem Kantonalvorstand bzw. dem jewei-
ligen Ressortchef. Alle notwendigen Funktionäre für den Schiessbetrieb werden vom
durchführenden Verein gestellt.

Schiessplatz:

Die Durchführung des kantonalen Cup - Schiessens wird anlässlich der Präsidenten-
konferenz für das folgende Jahr an die Vereine vergeben. Der Wettkampf kann pro Ka-
tegorie bezüglich Schiessplatz und Termin einzeln vergeben werden.

Teilnehmer:

Zum Cup - Schiessen werden nur lizenzierte Schützinnen und Schützen zugelassen, die
Mitglied eines Obwaldner Schützenvereins sind.

Jugendliche und Junioren müssen einen Jungschützen- bzw. Nachwuchskurs besucht
haben.

Maximal sind 64 Teilnehmer zugelassen. Die Teilnahme in beiden Kategorien ist gestat-
tet.

Auszeichnungskategorien: Jugendliche JJ
Jugendliche U 12 10 - 12 Jahre
Jugendliche U 14 13 - 14 Jahre
Jugendliche U 16 15 - 16 Jahre

Junioren J
Junioren U 18 17 - 18 Jahre
Junioren U 20 19 - 20 Jahre

Elite E 21 - 45 Jahre
Senioren S 46 - 59 Jahre
Veteranen V 60 - 69 Jahre
Seniorveteranen SV ab 70 Jahren
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Doppelgeld / Verteilung der Kosten:

Die Höhe des Doppelgeldes wird vom Kantonalvorstand festgelegt, inklusive der Höhe
des Betrages zu Gunsten des durchführenden Vereins bzw. der Kantonalkasse.

Für Jugendliche (JJ) und Junioren (J) wird ein reduziertes Doppelgeld festgelegt.

Die KSG OW übernimmt die Kosten der Kranzkarten, Spezialauszeichnungen, Stand-
blätter und des übrigen administrativen Bereichs.

Munition:

Die Munition wird durch den Schiessplatz - Verein bereitgestellt. Der Munitionspreis
wird in Absprache mit der KSG OW festgelegt.

B) Schiessvorschriften

Grundlagen:

Es gelten die Vorschriften „Regeln für das sportliche Schiessen“ SSV mit all seinen An-
hängen.

Sportgeräte Stellungen
Freigewehre nicht liegend
Standardgewehre liegend - frei
Karabiner liegend - frei
Sturmgewehre ab Zweibeinstütze

Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner liegend aufgelegt oder mit
dem Freigewehr liegend frei schiessen. Für die Altersklasse Senioren wird kein Al-
tersausgleich gewährt.

Scheibe: A 10

Programm: 2 Probeschüsse, 8 Schüsse Einzelfeuer

Schiesszeit: 15 Minuten pro Ablösung inkl. Probeschüsse

Austragungsmodus:

Jedem Teilnehmer wird in der ersten Runde ein direkter Gegner zugelost. Ab der zwei-
ten Runde erfolgt die Zulosung des Gegners gemäss Turniertableau. Für die nächste
Runde qualifizieren sich die Sieger der einzelnen Paarungen. Qualifizieren sich zu we-
nig Schützen für die zweite Runde, kommen die punkthöchsten ausgeschiedenen
Schützen eine Runde weiter. Bei Punktegleichheit entscheiden die gleichen Kriterien
wie bei der 1. Runde.

1. Runde Maximal 64 Schützen

bis 24 bei 25 – 32 bei 33 – 48 bei 49 - 64
Teilnehmer Teilnehmern Teilnehmern Teilnehmern

2. Runde 12 16 24 32
3. Runde 6 8 12 16
4. Runde 3 4 6 8
5. Runde 2 3 4
6. Runde 2
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Rangierung:

Bei Gleichheit in der 1. Runde entscheiden:
a) die besseren Tiefschüsse
b) das Alter in der Reihenfolge: Jugendliche (U12 / U14 / U16) / Junioren (U18 / U20) /

Seniorveteranen / Veteranen / Senioren / Elite

In allen weiteren Runden:
a) das Resultat der vorhergehenden Runde
b) die besseren Tiefschüsse der betreffenden Runde
c) das Alter in der Reihenfolge: Jugendliche (U12 / U14 / U16) / Junioren (U18 / U20) /

Seniorveteranen / Veteranen / Senioren / Elite

Scheibenzuteilung:

Für die erste Runde können die Scheiben frei gewählt werden. Beginn und Schluss der
ersten Runde werden durch die Organisation unter Berücksichtigung des Scheibenan-
gebots festgelegt.

Für alle übrigen Runden werden die Scheiben und die Ablösungen fest zugeteilt.

Auszeichnungen: Kranzkarte im Wert von 10.00

Auszeichnungslimiten:

Sportgeräte
S /

Elite
V /

U18/ U20
SV /

U12 /U14 /U16

Freigewehr, Standardgewehr 73 71 70

Karabiner, Stgw 90, Stgw 57 Ord03 68 66 65

Stgw 57 Ord02 66 64 63

Für die Auszeichnungsberechtigung gilt das Resultat der ersten Runde.

Spezialauszeichnungen:

1. bis 3. Rang Obwaldner Cup - Medaille mit Band.

Absenden:

Das Absenden erfolgt nach Ende des Cup - Schiessens.

Reklamationen:

Reklamationen werden durch die Schiessleitung sofort und endgültig erledigt.

C) Schlussbestimmungen

Erlass und Änderungen dieses Reglements bedürfen der Zustimmung der Delegierten-
versammlung.

Dieses Reglement tritt mit der Annahme durch die Delegiertenversammlung am 26.
März 2010 in Kraft und ersetzt das Reglement vom 30. März 2007.

Sachseln / Sarnen, im März 2010

Kantonale Schützengesellschaft Obwalden

Der Präsident Der Ressortchef Cup - Schiessen
Toni Meyer Stephan Neiger


